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 Veröffentlicht am 26.04.1988

Norm

StPO nF §345 Abs1 Z13

Rechtssatz

Der materiellrechtliche Nichtigkeitsgrund des § 345 Abs 1 Z 13 StPO nF stellt nicht drauf ab, ob eine Unrechtsfolge

unvertretbar oder unangemessen ist, sondern darauf, ob gegen die Bestimmungen über die Strafbemessung

verstoßen wurde, daß heißt ob das Gericht laut Urteilsbegründung für die ausgesprochene Strafsanktion Kriterien

heranzog, die den im Gesetz normierten Strafbemessungsvorschrift (§§ 32 , 43 bis 56 StGB) in unvertretbarer Weise

widersprechen.
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